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DER VERFASSUNGSGERICHTSHOF
DES FREISTAATES SACHSEN

IM NA1v1ENDES VOLKES

Beschluss

In dem Verfahren
über die Verfassungsbeschwerde

des HeITI1"t ;.,:.:.., .:'
-~':..u' " ,: '..,~..'..,..Leinestr. 111, 04279 Leipzig

Verfahrensbevollmächtigter:RechtsanwaltStefanLorenz,Hohe Str. 39, 04107Leipzig

hat der Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen durch den Präsidenten des
VerfassungsgerichtshofesThomas Pfeiffer sowie die Richter Klaus Budewig, Ulrich Hagenloch,
Alfred Graf von Keyserlingk, Hans Dietrich Knoth, Hans v.Mangoldt, Siegfried Reich, Hans-
Peter Schneiderund Hans-HeinrichTrute

am 22. April 2004

bescWossen:

1. Es wird festgestellt, dass der BescWussdes OberlandesgerichtsDresden vom
3. Dezember 2003 (2 AK 62/03) den Beschwerdefiihrerin seinem Grundrecht
aus Art. 16Abs. 1 Satz 2 SächsVerf verletzthat.

2. Der Freistaat Sachsen hat die dem Beschwerdefiihrer entstandenen

notwendigenAuslagen zu erstatten.

3. Der Gegenstandswert des Verfassungsbeschwerdeverfahrens wird auf
6.000,00 € festgesetzt.



2

Gründe:

I.

Mit seiner am 5. Januar 2004 begründeten Verfassungsbeschwerde wendet sich der

Beschwerdeftihrergegen den ihm am 5. Dezember2003 mitgeteiltenHaftfortdauerbescWussdes
OberlandesgerichtsDresden vom 3. Dezember2003 (2 AK 62/03).

1. Nachdem der Verfassungsgerichtshofmit BescWussvom 20. November 2003 (Vf. 68-IV-03,
69-IV-03 [e.A.]), auf den verwiesen wird, die Haftfortdauerentscheidungdes 1. Strafsenatsdes
OberlandesgerichtsDresden vom 2. Oktober 2003 aufgehoben und die Sache zuriickverwiesen
hatte, hat der nach Zurückverweisung zuständige 2. Strafsenatdes Oberlandesgerichtsmit dem
hier angegriffenen BescWusserneut die Fortdauer der Untersuchungshaftangeordnet. Dem aus
§§ 121, 122 StPO folgenden BescWeunigungsgebotsei sachgerechtReclmunggetragenworden.
SacWiche Gründe hätten es bislang unmöglich gemacht, das Verfahren durch Urteil
abzuscWießen. Soweit der Verteidiger im Rahmen der (ersten) Verfassungsbeschwerde
vermeintliche Mängel bei der Überwachung der zügigen Erledigung des Gutachtenauftrags
vorgetragen habe, werde dieser zum Teil lückenhafte Vortrag durch den leicht erscWießbaren
Akteninhalt widerlegt. Die erbetene - und im BescWussüber zwei Seiten zitierte - dienstliche
Stellungnahme der sachbearbeitenden Oberstaatsanwältinbelege, dass von einer zögerlichen
Sachbearbeitung, insbesondere von einer infolge von Versäumnissen der Staatsanwaltschaft
deutlich zu späten Beauftragung des Sachverständigen,nicht die Rede sein kÖlUle.Das 111
Seiten umfassende Sachverständigengutachtenhabe am 11. September 2003, nur dreieinhalb
Monate nach Auftragserteilung, vorgelegen. Unbeschadet dessen seien, was nicht nur der

Verteidiger im Rahmen seines Vortrags gegenüber dem Verfassungsgerichtshofübersehe, zur
Sachaufklärung parallel weitere, erst mit Eingang des Brandursachenberichts am 11. August
2003 abgescWosseneErmittlungenerforderlichgewesen.

Mit BescWüssenvom 11.Dezember 2003 hat der Verfassungsgerichtshofzum einen die auf den
HaftbefeWdes Amtsgerichts Leipzig - Ermittlungsrichter- vom 19. September 2003 bezogene
Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen (Vf. 80-IV-03), zum anderen den Antrag auf Erlass
einer einstweiligenAnordnung in vorliegenderSache abgelelmt(Vf. 83-IV-03 [e.A.]).Ebenfalls
am 11. Dezember 2003 hat das Schöffengerichtdes AmtsgerichtsLeipzig den Beschwerdeführer
- nicht rechtskräftig- zu einer Freiheitsstrafevon drei Jahren verurteilt. Gleichzeitighat es den
HaftbefeWgegen den Beschwerdeftihreraufrechterhalten.

2. Der Beschwerdeftihrerrügt die Verletzung der Freiheit seiner Person (Art. 16 Abs. 1 Satz 2
SächsVerf), des Willkürverbotes(Art. 18Abs. 1 SächsVerf)und unter Hinweis auf Art. 78 Abs.

3 Satz 1 Alt. 1 SächsVerf seines Anspruchs auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren. Die
bereits am 5. Dezember 2003 eingelegte Verfassungsbeschwerde hält er mit geänderter
Zielsetzung aufrecht. Zwar beschwere ilm der angegriffene BescWussseit dem 11. Dezember
2003 nicht mehr. Er habe jedoch ein berechtigtes Interesse an der Feststellung der

Verfassungswidrigkeitder Entscheidung. Das Rechtsschutzbedürfniskönne ihm angesichts der
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. Schweredes Grundrechtseingriffs,aber auchdeshalbnichtabgesprochenwerden,weilnur eine
unmissverständliche, zu veröffentlichende Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs die
Bindungswirkung von dessen Entscheidungen, auch der tragenden Gründe, gegenüber der
Fachgerichtsbarkeit des Freistaates Sachsen bekräftige und durchsetze; insoweit entspreche die
vorliegende Konstellation deIjenigen in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
(NJW 1994, 1149), des Oberlandesgerichts Bamberg (NJW 1994, 1972) und abennals des
Bundesverfassungsgerichts (NJW 1995, 1477). Das Oberlandesgericht habe sich in der neuen
Entscheidung mit der eigentlichen Problematik,die zum Erfolg der Verfassungsbeschwerdeim
vorangegangenen Verfahren gefiihrt habe, nicht auseinander gesetzt. Durch Missachtung der in
der zurückverweisenden Entscheidung dargestellten Anforderungen habe es nicht nur die

persönliche Freiheit des Beschwerdeführersvon neuem verletzt. Vielmehr liege, da es bei der
Bejahung der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 StPO die Bindungswirkung der ersten
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ignoriert und zudem nicht einmal einen wichtigen,
sondern nur einen "sachlichen" Grund festgestellt habe, sogar eine willkürliche und
rechtsstaatswidrige Entscheidung vor. Auf Willkür weise auch der haltlose Vorwurf hin, der
Verfassungsgerichtshof habe übersehen, dass neben der Anfertigung des psychiatrischen
Gutachtensparallel weitere Ennittlungen gefiihrtworden seien.

Der Beschwerdeführerbeantragt außerdem,ihmProzesskostenhilfezu bewilligen.

3. Das SächsischeStaatsministeriumder Justizhält die Verfassungsbeschwerdefiirunbegründet.

11.

Die Verfassungsbeschwerdehat mit der Rüge einer Verletzungder persönlichenFreiheit (Art. 16
Abs. 1 Satz 2 SächsVerf)Erfolg.

1. Mit dem Ziel der Feststellung eines Verstoßes gegen Art. 16 Abs. 1 Satz 2 SächsVerfist die
Verfassungsbeschwerdezulässig.

a) Obwohl der angegriffene Beschluss den Beschwerdeführerseit dem 11.Dezember 2003 nicht
mehr beschwert, fehlt der Verfassungsbeschwerdenicht das Rechtsschutzbedürfnis.Wegen der
Schwere des Grundrechtseingriffsund der Bedeutungdes Schutzes der persönlichen Freiheit hat
der Beschwerdeführer vielmehr ein berechtigtes Interesse an der Feststellung einer möglichen
Grundrechtsverletzung (vgl. BVerfG NStZ 2000, 153; NJW 2000, 1401 und StV 2001, 691,
jeweils fiir Verfassungsbeschwerden gegen Haftfortdauerbeschlüssegemäß §§ 121, 122 StPO
und zwischenzeitlieheAufhebung des Haftbefehls).

b) Einer Sachentscheidung steht nicht entgegen, dass der Beschwerdeführer die Anwendung
einer Norm des Bundesverfahrensrechts (§ 121 StPO) beanstandet. Der Verfassungsgerichtshof
ist befugt, die Anwendung von Verfahrensrechtdes Bundes durch die sächsischen Fachgerichte
auf die Einhaltung der mit dem Grundgesetzgewährten inhaltsgleichen subjektiven Rechte der
Verfassung des Freistaates Sachsen zu überprüfen(SächsVerfGH, Beschl. v. 20. Februar 2003 -
Vf. 8-IV-03, std. Rspr.). Die als verletzt gerügte Freiheit der Person ist in Art. 2 Abs. 2 Satz 2




